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Sitzung des Innenausschusses am 22. Februar 2015 
Antrag der Fraktion der PIRATEN vom 08. Januar 2015 
"Paderborner Polizeichef wegen ,vorsätzlichen Geheimnisverrats' zu 
13.500 Euro Geldstrafe verurteilt" 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags 

übersende ich 60 Exemplare des schriftlichen Berichtes zum TOP 13 

"Paderborner Polizeichef wegen ,vorsätzlichen Geheimnisverrats' zu· 

13.500 Euro Geldstrafe verurteilt". 

Mit ihrem Antrag nimmt die Fraktion der PIRATEN Bezug auf einen Be

richt der Neuen Westfälischen vom 17.12.2014 und andere Pressebe

richte, nach dem das Landgericht Detmold den amtierenden Abteilungs-

.Ieiter Polizei der Kreispolizeibehörde Paderborn wegen vorsätzlichen 

Geheimnisverrats zu einer Geldstrafe verurteilt hat. Ihm war vorgewor

fen worden, einem Polizeiarzt in Bielefeld über den Eingang eines ano

nymen Schreibens informiert zu haben, in dem der Polizei~lrzt eines 

Dienstvergehens beschuldigt wird. 

,..Ab. Januar 2015 
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Ministerium für Inneres und Kommunales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Am 16.12.2014 wurde der Beamte durch das zuständige Gericht wegen 

vorsätzlichen Geheimnisverrats zu 13.500 Euro' Geldstrafe verurteilt 

Das schriftliche Urteil liegt bisher nicht vor und ist noch nicht rechtskräf

tig. Ob gegen das Urteil Rechtsmittel eingelegt werd.en, ist derzeit noch 

. offen. Demnach lässt, sich zurzeit nicht sagen, wann der Landrat des 

Kreises Paderborn das ruhende Disziplinarverfahren wieder aufnehmen 

wird. Der Ausgang dieses Verfahrens b'leibt abzuwarten. 

Der Beamte wird währenddessen seine Dienstgeschäfte bis zu seinem 

Eintritt in den Ruhestand am 01.04.2015 weiter wahrnehmen. Eine Ent

bindung von der Wahrnehmung seiner Dienstgeschäfte kommt aus 

Rechtsgründen nicht in Betracht, weil das Urteil auch im Falle seiner 

Rechtskraft keine Entfernung aus dem Dienst rechtfertigen würde. 
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